
Gemeinde Offenau
Bauamt

Gemeinde Offenau
Fachbereich I - Planen u. Bauen
Jagstfelder Straße 1
74254 Offenau

Telefax: (07136) 9540 - 30

E-Mail: bauamt@offenau.de

Antrag auf sanierungsrechtliche Genehmigung für die Errichtung,
Änderung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen nach § 144

Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Nur für das Sanierungsgebiet "Neue Mitte Offenau"

1. Bauherr/in
Name Vorname Telefon (mit Vorwahl)

Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort

Vertreter/in der Bauherrin / des Bauherrn
Name und Anschrift bzw. Firmenstempel

2. Betreffendes Grundstück
Gemarkung Flst.-Nr.

Straße, Hausnummer des antragsgegenständlichen Grundstücks

Name, Vorname der Eigentümerin / des Eigentümers Telefon (mit Vorwahl)

Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort der Eigentümerin / des Eigentümers
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Telefon (mit Vorwahl)

Fax (mit Vorwahl)
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3. Beschreibung der geplanten Maßnahme

4. Anlagen

Bei energetischer Sanierungsmaßnahme dem Antrag beilegen:

Das Objekt ist

Die Miethöhe beträgt:

 €.

5. Unterschrift/en
Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers oder dessen Vertreters

Kopie der genehmigten Pläne

Baupläne, wenn eine Genehmigung nicht erforderlich ist

Bei energetischer Sanierungsmaßnahme ausfüllen:

EnEV Nachweis Angaben zu den energetisch bedingten Modernisierungskosten

vermietet selbst genutzt

vor der Modernisierung

nach der Modernisierung

 €,

Hinweis:
Die Bearbeitungsfrist des § 145 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. § 22 Abs. 5 Satz 2 BauGB  beginnt erst mit dem
Eingang der vollständigen, für die Prüfung des Antrages erforderlichen Unterlagen.

Die sanierungsrechtliche Genehmigung kann versagt werden, wenn das beabsichtigte Vorhaben die
Durchführung der Sanierung bzw. das Erreichen der städtebaulichen Sanierungsziele unmöglich macht
oder wesentlich erschwert oder den Zielen und Zwecken der Sanierung zuwiderläuft (§ 145 Abs. 2
BauGB).
Eine sanierungsrechtliche Genehmigung kann auch unter Auflagen, Befristungen und Bedingungen
erteilt werden oder vom Abschluss eines städtebaulichen Vertrages abhängig gemacht werden, wenn
dadurch Versagungsgründe ausgeräumt werden können (§ 145 Absatz 4 BauGB).

Offenau:

Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung bautechnischer Anlagen

Beseitigung baulicher Anlagen

Veränderung an baulichen Anlagen, z.B. Fassadengestaltung, Modernisierung, Aus- und Anbau

Bestellung eines das Grundstück belastenden Rechts

Grundstücksverkauf

schuldrechtliche Vereinbarungen über den Gebrauch oder die Nutzung auf bestimmte Zeit über ein Jahr
(Mietverträge, Nutzungsverträge, Pachtverträge)

Grundstücksteilungen
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Antrag auf sanierungsrechtliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen nach § 144 Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
Nur für das Sanierungsgebiet "Neue Mitte Offenau"
1. Bauherr/in
Name
Vorname
Telefon (mit Vorwahl)
Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort
Vertreter/in der Bauherrin / des Bauherrn
Name und Anschrift bzw. Firmenstempel
2. Betreffendes Grundstück
Gemarkung 
Flst.-Nr.
Straße, Hausnummer des antragsgegenständlichen Grundstücks 
Name, Vorname der Eigentümerin / des Eigentümers
Telefon (mit Vorwahl)
Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort der Eigentümerin / des Eigentümers
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3. Beschreibung der geplanten Maßnahme
4. Anlagen
Bei energetischer Sanierungsmaßnahme dem Antrag beilegen:
Das Objekt ist    
Die Miethöhe beträgt: 
 €. 
5. Unterschrift/en
Ort, Datum
Unterschrift des Antragstellers oder dessen Vertreters
Bei energetischer Sanierungsmaßnahme ausfüllen:
 €, 
Hinweis:
Die Bearbeitungsfrist des § 145 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. § 22 Abs. 5 Satz 2 BauGB  beginnt erst mit dem
Eingang der vollständigen, für die Prüfung des Antrages erforderlichen Unterlagen.
 
Die sanierungsrechtliche Genehmigung kann versagt werden, wenn das beabsichtigte Vorhaben die 
Durchführung der Sanierung bzw. das Erreichen der städtebaulichen Sanierungsziele unmöglich macht
oder wesentlich erschwert oder den Zielen und Zwecken der Sanierung zuwiderläuft (§ 145 Abs. 2 BauGB).
Eine sanierungsrechtliche Genehmigung kann auch unter Auflagen, Befristungen und Bedingungen erteilt werden oder vom Abschluss eines städtebaulichen Vertrages abhängig gemacht werden, wenn dadurch Versagungsgründe ausgeräumt werden können (§ 145 Absatz 4 BauGB).
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